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RS OGH 1991/10/22 10ObS265/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1991

Norm

GewO 1973 §2

BSVG §2

BSVG §3

Rechtssatz

Voraussetzung für ein landwirtschaftliches Nebengewerbe ist, daß dieses ökonomisch dem landwirtschaftlichen

Betrieb untergeordnet ist. Untergeordnet ist eine Tätigkeit gegenüber der landwirtschaftlichen Produktion dann, wenn

sie im Verhältnis zu dieser an Umfang und wirtschaftlicher Bedeutung geringfügig ist. (Hier: Vermietung von

Reitpferden kein landwirtschaftlicher Nebenbetrieb, wenn diese Vermietung an Umfang und wirtschaftlicher

Bedeutung die eigentliche landwirtschaftliche Produktion überwiegt).
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